
Amtliche 
Bekanntmachung 

Stadtwerke Günzburg KU 

Änderung der Entwässerungskostensatzung (EKS) 
der Stadtwerke Günzburg Kommunalunternehmen (KU) vom 07.12.2015 
in der seit 01.01 .2023 geltenden Fassung 

Die Stadtwerke Günzburg Kommunalunternehmen erlassen aufgrund von Art. 89 Abs. 2 Satz 
3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und Art. 2, 5, 8 und 9 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) i. V. m. § 2 Abs. 5 Satz 1 Buchstabe b der 
Kommunalunternehmenssatzung vom 17.12.2012 folgende Änderungssatzung zur 
Entwässerungskostensatzung vom 07.12.2015: 

§ 1 Inhalt der Änderung 

§ 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

Die Gebühr beträgt ab dem 01 .01 .2026 2,08 € und ab dem 01 .01.2027 2,45 € pro 
Kubikmeter Schmutzwasser. 

§ 2 Inkrafttreten der Änderung 

Diese Änderung tritt zum 01 .01.2026 in Kraft. 

Ausfertiqungsvermerk: 

Nachdem vorstehende Anderungssatzung am 29.10.2025 beschlossen worden ist, wird sie hiermit 
ausgefertigt. 

Günzburg, den 07.11.2025 
Stadtwerke Günzburg Kommunalunternehmen: 

dDQ,,_;~~ 
Lothar Böck 
Vorstand 

Verteiler: 

a) Original der obigen Bekanntmachung ab sofort bei den Stadtwerken Günzburg 
Kommunalunternehmen, Heidenheimer Straße 4, 89312 Günzburg, Zimmer 1. 7 niederlegen 



b) Gleichzeitig Zweitfertigung der obigen Bekanntmachung an die Amtstafel am Rathaus (bis 
.. . ... ... ..... . ) 

c) Veröffentlichung auf der Internetseite der Stadtwerke Günzburg 
d) Abschrift für das Rechtsamt der Stadt Günzburg 
e) Abschrift zum Vorgang bei den Stadtwerken Günzburg Kommunalunternehmen 


